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Das Europäische Büro für künstliche Intelligenz (KI-Büro) beginntmit der Ausarbeitung des ersten Verhaltenskodex für künstliche

Intelligenz für allgemeine Zwecke im Rahmen des KI-Gesetzes (vgl. EU-Kommission – Vertretung in Deutschland –, PM vom

30.9.2024). Fast 1 000 Teilnehmende, auch Anbieter von Allzweck-KI-Modellen, nachgelagerte Anbieter, Industrie, Zivilgesell-

schaft, Wissenschaft und unabhängige Experten, werden an der Online-Sitzung teilnehmen, um bei der Entwicklung des Verhal-

tenskodex mitzuwirken. Die Sitzung habe einen Arbeitscharakter und stehe nur Interessengruppen offen, die sich bis zum

25.8.2024 angemeldet haben. Das KI-Büro werde auch erste Ergebnisse der Konsultation zum Verhaltenskodex vorstellen, bei

der fast 430 Beiträge eingegangen sind. Die Veröffentlichung aller Ergebnisse sei für den Herbst 2024 geplant. Der Verhaltensko-

dex solle die ordnungsgemäße Anwendung der Regeln des AI-Gesetzes für Allzweck-KI-Modelle erleichtern, einschließlich Trans-

parenz- und urheberrechtsbezogener Regeln, Risikobewertung und Minderungsmaßnahmen. Im Rahmen des Verfahrens zur

Erstellung des Verhaltenskodex werden vier Arbeitsgruppen dreimal zusammenkommen, um die Entwürfe zu besprechen. Die-

ser Prozess werde von Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Diese unabhängigen Experten wurden nach

dem Aufruf zur Interessenbekundung ausgewählt. Unter ihnen sind auch Experten aus Deutschland. Die endgültige Fassung des

Verhaltenskodex wird voraussichtlich im April 2025 veröffentlicht und in einer abschließenden Plenarsitzung vorgestellt. Vgl. zur

KI-VO auch Ashkar/Schröder, BB 2024, 771 ff. sowieWybitul, BB 2024, 2179 ff.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Berechnung einer in der Werbung

bekannt gegebenen Preisermäßigung auf

Grundlage des niedrigsten Preises der

letzten 30 Tage

Art. 6a Abs. 1 und2der Richtlinie 98/6/EG des Eu-

ropäischenParlaments unddes Rates vom16. Fe-

bruar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei

der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Er-

zeugnisse in der durch die Richtlinie (EU) 2019/

2161 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 27. November 2019 geänderten Fassung ist

dahin auszulegen, dass er verlangt, dass eine

Preisermäßigung für ein Erzeugnis, die von einem

Händler in Form eines Prozentsatzes oder einer

Werbeaussage, mit der die Vorteilhaftigkeit des

angegebenen Preises hervorgehoben werden

soll, bekannt gegeben wird, auf der Grundlage

des „vorherigen Preises“ im Sinne von Abs. 2 die-

sesArtikels zubestimmen ist.

EuGH, Urteil vom 26.9.2024 – C-330/23
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-2305-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Anfechtbarkeit einer Rechtshandlung

(hier: mit der eine Schuldnerin für eine For-

derung einer GmbH auf Rückgewähr eines

Darlehens Befriedigung gewährt)

Eine Rechtshandlung, mit der eine Schuldnerin

für eine Forderung einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung auf Rückgewähr eines Darle-

hensBefriedigunggewährt, istnicht alleindeswe-

gengegenüber demGesellschafter der Schuldne-

rin anfechtbar, weil dieser zugleich maßgeblich

an der das Darlehen gewährenden Gesellschaft

beteiligt ist und deswegen die Gewährung der Fi-

nanzierungshilfe veranlassenkonnte.

BGH, Urteil vom 19.9.2024 – IX ZR 173/23
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-2305-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zur Abtretbarkeit von Auskunfts-

ansprüchen über Bankentgelte an ein

Inkassounternehmen

Der u. a. für das Bank- und Kapitalmarktrecht zu-

ständige XI. Zivilsenat des BGH hat mit Urteil

vom 24.9.2024 über die Revision eines Inkas-

sounternehmens gegen das Berufungsurteil des

LG Bonn vom 9.5.2023 über die Abtretbarkeit

von Ansprüchen auf Auskunft über Bankentgelte

entschieden.

Die Klägerin ist ein Inkassounternehmen. Sie be-

gehrt von der beklagten Bank aus abgetretenem

Recht im Wege der Stufenklage zunächst Aus-

kunft überdievon einer Kundinder Bankgeleiste-

ten Entgelte, um anschließend Rückzahlung

rechtsgrundlos gezahlter Entgelte zu verlangen.

Die Kundin schloss mit der Beklagten im Jahr

2012 einen Zahlungsdiensterahmenvertrag. Sie

trat ausweislich einer Abtretungserklärung vom

23.8.2021 Erstattungsansprüche wegen unwirk-

samer Gebührenerhöhungen und zu viel berech-

neter Entgelte sowie Ansprüche auf Zurverfü-

gungstellung einer vollständigen Entgeltaufstel-

lung seit dem1. Januar2018undauf Erteilungak-

tueller, vorangegangener und vorvertraglicher

Entgeltinformationen an die Klägerin ab. Zwi-

schen den Parteien ist streitig, ob die Kundin die

Abtretungserklärung unterzeichnet hat. Die Klä-

gerin beansprucht von der Beklagten Mitteilung

vorvertraglicher Entgeltinformationen und Zur-

verfügungstellung einer Aufstellung über sämt-

liche Entgelte, die seit dem 1.1.2018 im Zusam-

menhangmit demvonderKundin geschlossenen

Zahlungsdiensterahmenvertragangefallen sind.

Das AG hat die Beklagte antragsgemäß auf der

ersten Stufe zur Auskunftserteilung verurteilt.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Beru-

fungsgericht die Klage abgewiesen und die Revi-

sion zugelassen.

Der XI. Zivilsenat des BGH hat das Berufungsur-

teil auf die Revision der Klägerin aufgehoben

und die Sache zur neuen Verhandlung und Ent-

scheidung an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen. Er hat entschieden, dass das Abtre-

tungsverbot des § 399 Fall 1 BGB einer Abtre-

tung der Auskunftsansprüche an das Inkassoun-

ternehmen nicht entgegensteht.

Die Ansprüche der Kundin gegen die Bank auf Er-

teilung vorvertraglicher Entgeltinformationen aus

§ 675d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 248 § 4 Abs. 1 Nr. 3

EGBGB und aus § 5 ZKG waren allerdings mit Ab-

schluss des Zahlungsdiensterahmenvertrags im

Jahr2012durchZeitablauferloschenundkonnten

daher im Jahr 2021 nichtmehr an die Klägerin ab-

getreten werden. Als Gegenstand der streitigen

Abtretungkommen jedochAnsprüchederKundin

in Betracht, die dieser während der Vertragslauf-

zeit zustehen. Das sind Ansprüche auf Erteilung

vonEntgeltinformationennach§ 675dAbs. 1BGB

i. V. m. Art. 248 § 5 i. V. m. § 4 Nr. 3 Buchst. a)

EGBGB, auf Zurverfügungstellung von Entgeltauf-

stellungen aus § 10 ZKG und auf Auskunftsertei-

lung aus § 675c Abs. 1 i. V. m. § 666 BGB. Der An-

spruch auf Zurverfügungstellung von Entgeltauf-

stellungen aus § 10 ZKG besteht in zeitlicher Hin-

sicht allerdings erst seit Inkrafttreten der Norm

unddamitseitdem31.10.2018.

Die Abtretung der genannten Auskunftsansprü-

che ist nicht gemäß § 399 Fall 1 BGB ausgeschlos-

sen. Die Auskunftsansprüche der Kundin haben

keinen höchstpersönlichen Gehalt, der einer Ab-

tretung entgegenstünde. Die begehrten Aus-

künftebetreffenausschließlichdievonderBeklag-

ten imZusammenhangmitdemZahlungsdienste-

rahmenvertrag und dem Zahlungskonto erhobe-

nen Entgelte und lassen keinen Rückschluss auf

die persönliche Lebensgestaltung oder auf die

personenbezogenen Daten der Kundin zu. Es be-

steht auch kein besonderes schutzwürdiges Inte-

resse der Beklagten, die entgeltbezogenen Infor-

mationen ausschließlich ihrer Kundin zu erteilen,

wenndiese infolgeeinerAbtretungdieAuskunfts-
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